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MOL COMFORT

In Sachen „MOL COMFORT“ sind wir  für diverse Versicherer und Versender mit  der 
Regressierung von Schäden wegen des Verlustes von Gütern, welche sich auf der „MOL 
COMFORT“ befanden, befasst.

Für  einige  Transportversicherer  haben  wir  zwischenzeitlich  die  Anmeldung 
entsprechender Schäden zum Haftungsfond in Japan in die Wege geleitet.

Hierzu  noch  einmal  der  Hinweis,  dass  die  Frist  zur  Anmeldung  von  Schäden  zum 
Haftungsfond  am  15.11.2013 enden  wird;  es  handelt  sich  insoweit  um  eine 
Ausschlussfrist.

Soweit  deutsche  Spediteure/Frachtführer  mit  dem  Versand  der  sich  auf  der  „MOL 
COMFORT“ befindlichen Güter beauftragt waren, führen darüber hinaus den Regress 
gegen die deutsche Spediteure/Frachtführer.

Zwischenzeitlich konnten wir erste Regresserfolge verbuchen.

Einer der großen deutschen Spediteure hat die dort angemeldeten Schäden auf Basis 
der Regelhaftung des § 504 HGB reguliert.

Ein schöner Erfolg!



Jetzt Transportbedingungen überprüfen und an die aktuellen 
Gesetzesänderungen anpassen lassen!

Umgekehrt sollten deutsche Spediteure/Frachtführer noch einmal für sich überprüfen, ob 
ihre  Allgemeinen  Geschäftsbedingungen  bereits  den  aktuellen  Gesetzesänderungen 
angepasst sind.

Mit der Reform des Seehandelsrechts wurden umfangreiche Änderungen vorgenommen. 

Äußerst  praxisrelevant  sind die  geänderten Regelungen hinsichtlich  der  Haftung  des 
Verfrachters für nautisches Verschulden und Brand.

Dass  diese  Regelungen  zu  einem  ganz  erheblichen  Auseinanderfallen  der 
Haftungsbeträge innerhalb der Frachtführerkette führen können, zeigt sich derzeit wieder 
bei dem Schiffsunglück der „MOL COMFORT“.

Sofern Sie als Frachtführer oder Spediteur tätig sind, möchten wir Ihnen hiermit noch 
einmal  dringend  raten,  Ihre  Transportbedingungen  (Konnossement,  Frachtbrief,  etc.) 
überprüfen zu lassen und an die aktuellen Gesetzesänderungen anzupassen.

Hierbei helfen wir Ihnen wie immer gerne!
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